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MEMORIALE1 AUS DER KANZLEI [DER ABTEI FISCHINGEN] DAS AMT TAN¬

NEGG BETREFFEND

"Das Ampt Tannegg ein uraltes Gestüfft in Vier Höffen , nemlich Symach , Tuss-

nang [=Dussnang ] (in welchem auch Fischingen ) Mosnang undt Bethwisen [=Bett-

wiesen ] bestehende , hatte schon etlich hundert Jahr für seine Wider Grichtli-

che Obrigkeit Jhro Hochfürstl . Gnaden H. Bischoff zue Constanz [ 1693 war dies

Marquard Rudolf Rodt von Bus s 'männshausen  und 1248 beim

Erwerb der Herrschaft Heinrich von Tann]  neben einem iederweiligen H.

Praelaten zue Fischingen [ 1693 war dies Franz I . Troger  und 1248 C u n-

r a d u s ] , deme in den drey im Thurgöw ligenden Höffen der Drittel zugestan¬

den , in dem Vierten aber als Hoff Mosnang , so in toggenburgischer Graffschafft

ligt , undt an die thurgöwische [ Grenze ] stosset , hatte H. Praelat schon vor

iüngst beschehnem Verkauff [d . h . 1693 ] etwelche Jura , krafft deren die in sel¬

bigen Hoff gehörige neben einem H. Bischoff auch dem H. Praelaten mit Aydts-

pflicht Verbunden gewesen.

Dise Vier Höffen zusammen machen ein Totum Corpus undt Untheilbare in sonde¬

ren privilegiis bestehende Herrschafft Tannegg ; dero weit mehrere Theil , nem¬

lich Symach , Tussnang und Bethwisen die drey Hööff in der Thivrgöwischen Landt-

graffschafft ; der minder aber , als der Hooff Mosnang in der Toggenburgischen

zu ligen kompt.

Weilen dan [ 1693 ] das Gottshaus Fischingen des H. Bischoffs alle in Tannegg-

ischer Herrschafft eingehabte Jura undt Gefell , umb dero gueten gelegenheit

willen völlig an sich erkaufft , so suechet ein Fürstlich Gottshaus S . Gallen

[unter Abt Cölestin S fondrat  i ] dises Corpus zuetrennen , undt ienen

Hooff Mosnang Titulo Domini Territorialis per Jus Retractus ihme zuzueig¬

nen.



Von seiten Fischingen aber wird darfür gehalten , das solches mit recht nit

geschehen könne : Aus folgenden gründen . Weilen

1 . . . . sampt H. Bischoff ein H. Praelat zu Fischingen laut alt undt neüen

Verträgen undt beständig gepflogner IJebung , auch vor dem Kauff Con Dominus

gewesen , in deme ienem Zwen Theil , disem aber der dritthel zugehörig . Er

auch zue besezung der Amptleüthen (welche allsdann die mindere Grichtsherr-

ligkeiten sowol in den Mosnangischen als übrigen hööffen exerciren ) neben

H. Bischoff zühalten hat , desswegen Jhme von allen der 4 Hööffen Einwohnern

nach alter Form zugleich die Aydtspflicht abgelegt wirdt.

2 . Jst der Hooff Mosnang der Vierte Theil eine Herrschafft Tannegg machend in

und darzue wie ein glid zu einem lebendigen leib gehörendt : Kan also ohne

dessen Verlesung undt schaden nit separirt werden . Jst auch niemahlen in

der üebung gewesen ein solches Verbundnes Corpus durch eine Zugsanmassung

zu entzweyen , undt gleichsam zu entseelen . Daraus dan ein Verderbliche Con¬

sequentia gewüss zue erwarthen : das durch solche Separationen die Herr¬

schafften verstümplet , der freye kauff undt Verkauff mit höchstem nachtheil

der besizeren gehemmet wurde . Darbey

3 . Nachdruckhenlich zue consideriren , das durch solch schädliches Exempel ( in

dem ein Fürstl . Gottshaus S . Gallen nit nur die mindere Jurisdiction in

dem Hooff Mosnang , sonder auch die im Toggenburgischen ligend Tanneggische

Gefell zuziehen sich anmasset ) denen Acatholicis der erwünschte Zuegang ge-

wisen alle in dero landt ligende undt zu denen angränzenden Catholischen

Herrschafft undt Klöstern gehörende Gefell eodem Titulo Domini Territoria¬

lis an sich zu ziehen : so aber bis dahin hat mögen verhindert werden , wie

mit underschidlichen exemplis zu erweisen.

4 . Jst in dem mit H. Bischoff getroffnem Kauff keiner aus offt ermeldt Vier

Hööffen mit absonderlicher werthung , sonder alles überhaupt undt zusammen

taxirt , gekaufft worden ; müeste also entweders der ganze Kauff zu welchem

aber S . Gallen gar kein Jus zu praetendiren hat , oder nichts gezogen wer¬

den.

5 . Zeigt sich die höchst zirmende billigkeit zusein , das gleich wie von denen

. . . [ V] Catholisch des Thurgews regierenden Orthen wider S . Gallen in glei¬

chem in dem Thurgew beschechnen Käuffen nichts dergestalten wideriges ten-

tirt , sonder dise in fridlicher possession und ruhigem genuss bis dahin

gnädig gelassen worden . Sye auch hingegen in dem ihrigen Territorio geleg¬

nen undt zu dem Ampt Tannegg gehörigen Theil ihren Ordens - und Congrega-

tiansbrüdem nit entziehen , sonder selbige , gleich wie sie einen frembden



Herrn , Jhro hochfürstl . Gnaden zu Constanz etlich hundert Jahr gedulden mües-

sen ; fürohin als gute freünd erkennen und sye bey dem was mit des offtermeld-

ten Gottshauses S . Gallen gnugsam gehabtem Vorwissen , ohne einzigen desswegen

geseheohnen Eintrag , auffreaht undt redlich erkaufft undt bezahlt , verbleiben

zu lassen.

Widrigen falls das allgemeine Scandalum bey menniglich zu beförchten , undt

hiesiges Gottshaus wegen schwär gehabten kosten durch auffnam frembder gelter,

undt nachtheiligem Verkauff eigner ge feilen in grossen schaden ohnfehlbar ge-

worffen wurde . Derne aber vorzubiegen die hoch Ermeldt des Thurgöws regirende

Catholische Orth als Schuzherren umb Gnädige Hilff und Rath demüetig angeruof-

fen werden " .

1 ) Wohl aus dem Besitze vom Zuger Beat Kaspar  Zurlauben , dem Tag¬
satzungsgesandten auf die Jahrrechnung vom 5 . Juli 1693 in Baden , s . EA
VI 2 , 476 (Nr . 259 ) , wo dieses Geschäft , s . ebenda 1811 Art . 590 , behandelt
wurde.
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